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An die Schulführungskräfte 
der Unterstufe 
 
An die Direktorinnen und Direktoren 
der gleichgestellten Grund- und Mittelschulen 

  
  
  

Mitteilung 
 
 
Bewertungsbögen der Grund- und Mittelschulen – Urte il des Verfassungsgerichtshofs 
 
 

Sehr geehrte Schulführungskräfte, 

aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes vom 3. November 2010, Nr. 328, ist es notwendig, dass 
auf den Bildungnachweisen der Schulen staatlicher Art das Staatswappen und die Betitelung „Republik 
Italien“ aufscheinen. 

In der Anlage erhalten Sie ein Muster des „Kopfes“ des Bewertungsbogens der Grund- und Mittelschule, das 
diesen rechtlichen Anforderungen gerecht wird. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Schulamtsleiter

gez. Dr. Peter Höllrigl
 
 
 
 
 
Anlage: w.o. 


